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RS OGH 1975/3/19 8Ob235/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1975

Norm

ABGB §1330 Abs2 BIII

Rechtssatz

Das Sorgfaltserfordernis hinsichtlich der Wahrheit der verbreiteten Tatsachenbehauptung hängt auch weitgehend

davon ab, ob dem Täter die spezi7sche Eignung seines Verhaltens zur Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Stellung

des Betroffenen erkennbar war.
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